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Erwägungen

E. 1.1
Angefochten ist ein Entscheid, mit welchem ein oberes kantonales Gericht die
Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege für das erstinstanzliche Verfahren und die
Anordnung einer Sicherheit für die Parteikosten bestätigt hat. Dabei handelt es sich um
einen Zwischenentscheid, der einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken kann (
Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ; BGE 129 I 129 E. 1.1 S. 131). Der Rechtsweg richtet sich nach
dem in der Hauptsache zulässigen Rechtsmittel. Konkret geht es um die Aberkennung eines
Anspruchs im Lastenverzeichnis, mithin eine Zivilsache mit Vermögenswert ( Art. 72 Abs.
1 BGG ; Urteil 5A_122/2009 vom 2. Februar 2010 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 136 III 288 ),
deren Streitwert die gesetzliche Grenze überschreitet ( Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG ). Damit ist
die Beschwerde in Zivilsachen in der Hauptsache sowie gegen den vorliegend strittigen
Zwischenentscheid zulässig.

E. 1.2
Mit dem Antrag auf Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides wehrt sich die
Beschwerdeführerin auch gegen die Leistung einer Sicherheit für die Parteientschädigung
an die Beschwerdegegnerin. Zudem verlangt sie die Gewährung der unentgeltlichen
Rechtspflege für das kantonale Verfahren.

E. 1.3
Zwar hat die Versteigerung der beiden Grundstücke bereits stattgefunden (vgl. Art. 141
Abs. 1 SchKG ), wodurch das aktuelle Rechtsschutzinteresse an der Anfechtung des
Lastenverzeichnisses und damit der Behandlung des Gesuchs um unentgeltliche
Rechtspflege sowie der Pflicht zu Leistung einer Sicherheit an die Gegenpartei jedoch nicht
weggefallen ist (vgl. Art. 141 Abs. 1 SchKG ).

E. 1.4
Mit der Beschwerde in Zivilsachen kann die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (
Art. 95 BGG ). Das Bundesgericht wendet das Recht in diesem Bereich grundsätzlich von
Amtes wegen und mit freier Kognition an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). In der Beschwerde ist in
gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt ( Art. 42 Abs. 2
BGG ; BGE 134 III 102 E. 1.1 S. 104). Die Verletzung verfassungsmässiger Rechte ist
ebenfalls zu begründen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ), wobei hier das Rügeprinzip gilt ( BGE 133
III 589 E. 2 S. 591). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den



die Vorinstanz festgestellt hat ( Art. 105 BGG ). Neue Tatsachen und Beweismittel sind
nicht zulässig ( Art. 99 Abs. 1 BGG ).

E. 2
Anlass zur vorliegenden Beschwerde geben die Voraussetzungen für die Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege und die Pflicht zur Leistung einer Sicherheit für die
Parteikosten der Beklagten. Im konkreten Fall geht es einzig um die Anordnungen für das
erstinstanzliche Verfahren. Die Vorinstanz hat für das Rechtsmittelverfahren insbesondere
gegen die Abweisung des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege keine Kosten erhoben
(vgl. dazu BGE 137 III 470 E. 6 S. 471 ff.).

E. 2.1
Mit Art. 117 ff. ZPO wird der als verfassungsrechtliche Minimalgarantie in Art. 29 Abs. 3
BV verankerte Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege auf Gesetzesstufe geregelt. Im
Anwendungsbereich der Zivilprozessordnung wird das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege seit dem 1. Januar 2011 nach den neuen gesetzlichen Bestimmungen geprüft.
Demnach hat eine Person Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht über
die erforderlichen Mittel verfügt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Als
mittellos gilt, wer für die Kosten eines Prozesses nicht aufkommen kann, ohne die Mittel
anzugreifen, welche er zur Deckung des Grundbedarfs für sich und seine Familie benötigt.
Ob die Kriterien zur Bestimmung der Mittellosigkeit zutreffend gewählt wurden, ist eine
Rechtsfrage. Demgegenüber beschlagen die Höhe der Einnahmen und Aufwendungen
Tatfragen, welche das Bundesgericht nur auf Willkür überprüft ( BGE 135 I 221 E. 5.1 S.
223).

E. 2.2
Die Vorinstanz hat die Klage auf Lastenbereinigung als aussichtslos erachtet. Im
Wesentlichen weist sie die Beschwerdeführerin auf die in einem solchen Verfahren
ausschliesslich zu behandelnden Fragen hin, nämlich auf Begehren von Schuldner oder
Gläubigern die Rechte Dritter am Pfand auf dem zu verwertenden Grundstück zu klären.
Der Bestand der Forderung, für welche die Grundstücke verarrestiert worden seien, sei vom
Richter im Arrestprosequierungs-, nicht im Lastenbereinigungsprozess zu prüfen, wie die
Beschwerdeführerin meine.

E. 2.2.1
Im Lastenbereinigungsverfahren wird für die laufende Betreibung über den im Verzeichnis
aufgeführten Anspruch nach Bestand, Umfang, Rang und Fälligkeit befunden, soweit dieser
bestritten worden ist ( Art. 37 Abs. 2 VZG ; vgl. BGE 141 III 141 E. 4.2 S. 143). Nicht
Gegenstand der Lastenbereinigung kann die Frage sein, wem ein solches Recht zusteht.
Dies ist in einem Widerspruchsverfahren zu klären ( Art. 140 Abs. 2 SchKG ; JENT-S ø
RENSEN, Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution,
2003, Rz. 529, S. 224). Wenn der Betriebene den Bestand, die Höhe und die Fälligkeit der
in Betreibung gesetzten Forderung sowie ihr allfälliges Pfandrecht bestreitet, hat er dies
durch Erhebung des Rechtsvorschlags zu tun; Bestreitung ist nur von anderen Forderungen
und Lasten möglich ( JENT-S ø RENSEN, a.a.O., Rz. 408, S. 173 f.; vgl. JAEGER,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1911, N. 9 zu Art. 140; FEUZ, in:
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2. Aufl. 2010, N.
133 zu Art. 140, je mit Hinweisen). Bei bereits pendentem Zivilprozess ist nach der Lehre
keine Lastenbereinigungsklage erforderlich (vgl. JENT-S ø RENSEN, a.a.O., Rz. 461 ff., S.



196 ff).

E. 2.2.2
Die Beschwerdeführerin besteht auch vor Bundesgericht darauf, dass ihre Klage nicht
aussichtslos sei. Ihre Vorbringen - soweit sie überhaupt verständlich sind - stellen
weitgehend eine Wiederholung von bereits im kantonalen Verfahren Gesagtem dar. Damit
genügt sie den Anforderungen an eine rechtsgenügliche Begründung ihrer Anträge in keiner
Weise (E. 1.4). Wie in einem Parallelverfahren bringt die Beschwerdeführerin vor, dass
Hansjürg Lenhard die Beschwerdegegnerin nicht vertreten könne, da er zwar als
Rechtsanwalt mit deren Interessenvertretung betraut worden sei, indes die ihn
beauftragenden Verwaltungsräte an der nichtigen Generalversammlung vom 4. Oktober
2011 ernannt worden seien. Inwiefern der Vorinstanz in diesem Zusammenhang ein
Vorwurf zu machen ist, da es im Lastenbereinigungsverfahren seitens der Beklagten an den
Prozessvoraussetzungen gefehlt haben soll, ist nicht nachvollziehbar. Gegenstand des
konkreten Verfahrens bildet einzig die Klage der Beschwerdeführerin auf Aberkennung
eines ins Lastenverzeichnis aufgenommenen dinglichen Rechtes, konkret die
Verfügungsbeschränkung infolge einer Arrestlegung (Art. 101 i.V.m. Art. 275 SchKG und
Art. 960 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB ). Die Beschwerdeführerin besteht darauf, dass die im
Lastenverzeichnis aufgenommene dingliche Beschränkung infolge der Arrestlegung
inzwischen hinfällig geworden ist und daher zu streichen sei. Ihrer Ansicht nach ist der
entsprechende Nichteintretensentscheid des Bezirksgerichts Uster unangefochten geblieben.
Das dem nicht so ist, hat die Vorinstanz der Beschwerdeführerin bereits einlässlich
dargelegt. Insbesondere hat sie festgehalten, dass der Arrest nicht hingefallen sei. Zwar sei
das Bezirksgericht Uster am 16. Januar 2014 auf die Arrestprosequierungsklage der
B.________ AG infolge Unzuständigkeit nicht eingetreten. Dieser Entscheid sei noch nicht
rechtskräftig. Zudem sei davon auszugehen, dass das Bezirksgericht Uster die Akten an das
Bezirksgericht Zürich überweisen wird, welches dann über seine Zuständigkeit befinden
und die Arrestprosequierungsklage materiell beurteilen werde. Vor diesem Hintergrund
durfte die Vorinstanz die Lastenbereinigungsklage, welche einzig unter dem Aspekt der
Rechtzeitigkeit der Arrestprosequierungsklage (vgl. Art. 6 lit. a Ziff. 5 VZG ) erörtert
wurde, als aussichtslos bewerten.

E. 2.3
Die Vorinstanz ist zudem zum Schluss gekommen, dass die Beschwerdeführerin ihre
finanzielle Lage nicht ausreichend dargelegt habe. Selbst ihre im Rechtsmittelverfahren
eingereichten Unterlagen liessen keinen Schluss auf die aktuellen Verhältnisse, wozu auch
die Einkommenssituation gehöre, zu. Fehle es am Nachweis der Bedürftigkeit, so sei das
Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege abzuweisen. Die Beschwerdeführerin begnügt sich
im vorliegenden Verfahren, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu stellen. Zur
Erfordernis der Bedürftigkeit ( Art. 117 lit. a ZPO ) lässt sie sich nicht vernehmen. Sollte
die Beschwerdeführerin meinen, ihre diesbezüglichen Ausführungen in einem
Parallelverfahren würden auch hier berücksichtigt, ist sie an die Begründungsanforderungen
hinsichtlich aller Begehren zu erinnern ( Art. 42 Abs. 2 BGG ).

E. 2.4
Die Vorinstanz hat eine Sicherheit für die Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin in
der Höhe von Fr. 12'630.-- festgelegt. Zwar ersucht die Beschwerdeführerin, den
angefochtenen Entscheid insge-samt aufzuheben. Eine nur ansatzweise Begründung,



weshalb die Sicherheit bundesrechtswidrig sein sollte, lässt sich der Beschwerde nicht
entnehmen. Damit ist auf die Beschwerde insoweit nicht einzu-treten.

E. 3
Nach dem Gesagten ist der Beschwerde insgesamt kein Erfolg beschieden. Die
Beschwerdeführerin ersucht auch für das bundesgerichtliche Verfahren um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege. Infolge Aussichtslosigkeit ihrer Anträge kann das Gesuch
nicht gutgeheissen werden. Die Prüfung der Bedürftigkeit erübrigt sich damit ( Art. 64 Abs.
1 BGG ). Ausgangsgemäss trägt die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten.
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